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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1959

Norm

StGB §62

Rechtssatz

Das an den ausländischen Staat gerichtete Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung hat nicht die Aufgabe des

inländischen Strafanspruches zur Folge. Das inländische Strafverfahren wird daher weder durch eine

Verfahrenseinstellung im Ausland noch durch eine im Ausland angewendete Amnestie berührt.
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